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anlagen

435. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom 19. Juli
1982 über die Lagerung von Druckgaspackun-

gen in gewerblichen Betriebsanlagen

Auf Grund des § 69 Abs. 1 und des § 82 Abs. 1
der Gewerbeordnung 1973, BGBl. Nr. 50/1974,
wird — mit Ausnahme des § 5 im Einvernehmen
mit dem Bundesminister für soziale Verwaltung
und dem Bundesminister für Gesundheit und
Umweltschutz — verordnet:

Geltungsbereich

§ 1. (1) Diese Verordnung gilt für genehmi-
gungspflichtige und nach Maßgabe des § 82 Abs. 1
zweiter Satz GewO 1973 für bereits genehmigte
sowie nach Maßgabe des § 5 auch für nicht
genehmigungspflichtige gewerbliche Betriebsanla-
gen, in denen Druckgaspackungen (§ 2) gelagert
werden.

(2) Die Verordnung ist auf die Lagerung jener
Druckgaspackungen nicht anzuwenden, die mehr
als 45 vH oder mehr als 250 g brennbare Stoffe
oder chemisch instabile Stoffe enthalten und mit
dem in der Z 18 lit. e der Anlage 3 zur Dampfkes-
selverordnung, BGBl. Nr. 83/1948, in der Fassung
der Verordnung BGBl. Nr. 132/1981 festgelegten
Flammensymbol zu kennzeichnen sind.

(3) Eine Lagerung im Sinne dieser Verordnung
liegt auch vor, wenn Druckgaspackungen kurzzei-
tig vorrätig gehalten, zur Schau gestellt oder zum
Verkauf bereitgehalten werden.

Begriffe

§ 2. Druckgaspackungen im Sinne dieser Verord-
nung sind in der Regel für die einmalige Befüllung
bestimmte Versandbehälter mit einem Entnahme-
ventil und einer Zerstäubungsvorrichtung, die einen
Wirkstoff und, sofern der Wirkstoff keinen hin-
reichenden Dampfdruck bei Gebrauchstemperatur
entwickelt, ein verdichtetes oder verflüssigtes Gas
(Druckgas) enthalten.

§ 3. Im Sinne dieser Verordnung sind
1. Lagerräume: Räume, die ausschließlich der

Lagerung von Druckgaspackungen dienen;
2. Vorratsräume: Räume, die der Lagerung von

Druckgaspackungen und der Lagerung ande-
rer Waren dienen;

3. Verkaufsräume: Räume, in denen neben
anderen Waren auch Druckgaspackungen
zum Verkauf bereitgehalten werden;

4. Verkaufsräume mit Selbstbedienung durch
Kunden: Verkaufsräume, in denen die Kun-
den die gewünschte Ware aus dem Regal
selbst entnehmen.

§ 4. Ein Bauteil, der einer Brandeinwirkung für
eine bestimmte Zeitdauer Widerstand leisten kann,
ist im Sinne dieser Verordnung

1. brandhemmend bei einer Brandwiderstands-
dauer von mindestens 30 Minuten;

2. brandbeständig bei einer Brandwiderstands-
dauer von mindestens 90 Minuten;

3. wärmedämmend, wenn er den Durchgang
von Brandhitze (800 °C) während eines Zeit-
raumes von 10 Minuten so weit unterbindet,
daß auf der dem Brand abgekehrten Seite
keine höhere Temperatur als 50 ° C auftritt.

Lagerung von Druckgaspackungen in nicht
genehmigungspflichtigen gewerblichen Betriebsan-

lagen

§ 5. In nicht genehmigungspflichtigen gewerbli-
chen Betriebsanlagen dürfen Druckgaspackungen
nur nach Maßgabe der §§ 6 und 7 gelagert werden.

Allgemeine Bestimmungen

§ 6. (1) Druckgaspackungen dürfen nicht einer
Erwärmung über 50 °C, zB durch starke Sonnen-
einstrahlung oder andere Wärmequellen, ausgesetzt
sein.

(2) Druckgaspackungen müssen so gelagert wer-
den, daß zwischen ihnen und Wärmequellen (Heiz-
anlagen) ein Abstand von mindestens 0,5 m einge-
halten wird, sofern nicht eine wärmedämmende
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Abschirmung vorgesehen ist. Punktstrahler dürfen
nicht auf Druckgaspackungen gerichtet sein.

(3) Druckgaspackungen, die undicht sind oder
sonstige sichtbare Funktions- oder Sicherheitsmän-
gel aufweisen, müssen aus dem Lagergut ausge-
schieden und gesondert verwahrt werden.

Lagerungsverbote

§ 7. Die Lagerung von Druckgaspackungen ist
verboten

1. in Stiegenhäusern,
2. in Ausgängen, in Notausgängen und in der

Nähe von Ausgängen aus Stiegenhäusern und
von Notausgängen,

3. in Schaufenstern,
4. im Umkreis von 5 m um Rolltreppen und Auf-

zugsstationen,
5. in Durchfahrten und auf Gängen.

Lagerräume
Allgemeine Bestimmungen

§ 8. (1) Die Lagerräume müssen von angrenzen-
den Räumen durch brandbeständige Wände und
ebensolche Decken getrennt und direkt ins Freie
lüftbar sein.

(2) Die Lüftungsöffnungen sind möglichst in
Boden- und Deckennähe so anzuordnen, daß eine
gute Durchlüftung gewährleistet ist. Lagerräume
unter Niveau, bei denen eine gute Durchlüftung
über Lüftungsöffnungen nicht angenommen wer-
den kann, sind mechanisch zu entlüften, wobei die
Ansaugung der Raumluft in Bodennähe erfolgen
muß.

(3) Türen und Tore der Lagerräume müssen in
Fluchtrichtung aufschlagend eingerichtet sein.
Wenn sie nicht unmittelbar ins Freie führen, müs-
sen sie zumindest brandhemmend und rauchdicht
sein.

(4) Der Fußboden von Lagerräumen muß aus
nicht brennbaren Baustoffen hergestellt sein.

(5) Rauchfangputztüren dürfen in Lagerräumen
nicht vorhanden sein.

§ 9. (1) Lagerräume dürfen nur mittels Warmluft
oder Heizkörpern beheizt werden, deren Oberflä-
chentemperatur höchstens 120 °C beträgt.

(2) In Lagerräumen ist das Rauchen und das
Hantieren mit offenem Licht und Feuer verboten;
diese Verbote müssen in den Räumen selbst und an
deren Eingangstüren durch entsprechende Auf-
schriften ersichtlich sein.

§ 10. Die Lagerräume dürfen nur zu 60 vH ihrer
Grundfläche zu Lagerzwecken beansprucht wer-
den.

§ 11. Druckgaspackungen dürfen nur in Kartons
oder in anderer Form, zB in hinreichend festen
Kunststoffolien, einfach verpackt oder ohne Ver-

packung auf Paletten oder Regalen gelagert wer-
den. Verpackungseinheiten müssen kippsicher
gestapelt sein.

Lagerräume mit einer Grundfläche bis zu 60 m2

§ 12. Lagerräume mit einer Grundfläche bis zu
60 m2 dürfen nicht unter Räumen liegen, die zum
dauernden Aufenthalt von Personen bestimmt sind.

§ 13. Für die erste Löschhilfe müssen in der Nähe
des Einganges von Lagerräumen gemäß § 12 min-
destens 12 kg Löschmittel, geeignet zur Bekämp-
fung von Bränden der Brandklassen A, B und C
gemäß ÖNORM EN 2, Mai 1973, vorhanden sein.
Die Füllung der Löschgeräte darf 6 kg nicht unter-
schreiten. Die Löschgeräte müssen dauernd leicht
zugänglich und betriebsbereit sein.

§ 14. Werden Druckgaspackungen in Lagerräu-
men gemäß § 12 höher als 2 m gelagert, so müssen
die im Lagerraum vorhandenen Verkehrswege so
breit bemessen sein, daß sie mit fahrbaren Lasthebe-
einrichtungen befahren werden können.

Lagerräume mit einer Grundfläche von mehr als
60 m2 bis 500 m2

§ 15. Lagerräume mit einer Grundfläche von
mehr als 60 m2 bis 500 m2 dürfen nicht in Wohnge-
bäuden liegen; sie dürfen nicht unmittelbar unter
oder neben Arbeitsräumen liegen und dürfen weder
mit Arbeitsräumen noch mit betriebsfremden Räu-
men verbunden sein.

§ 16. Jeder Lagerraum gemäß § 15 muß minde-
stens zwei ins Freie oder über brandbeständige
Gänge zu Stiegenhäusern führende Ausgänge auf-
weisen.

§ 17. Im Bereich der Zugänge zu Lagerräumen
gemäß § 15 muß eine nasse Feuerlöschleitung mit
angeschlossenem Wandhydranten und ein fahrba-
res Löschgerät mit mindestens 50 kg Füllung,
geeignet zum Löschen von Bränden der Brandklas-
sen A, B und C, vorhanden sein, oder es muß ein
fahrbares Kombinationslöschgerät mit mindestens
90 kg Gesamtfüllung bereitgestellt sein, wovon
mindestens 40 kg auch einen ausreichenden Kühl-
effekt entwickeln.

Lagerräume mit einer Grundfläche von mehr als
500 m2

§ 18. (1) Lagerräume mit einer Grundfläche von
mehr als 500 m2 müssen in einem nur Lagerzwek-
ken dienenden Gebäude oder Gebäudeteil liegen.
Lagerräume im Keller müssen in Brandabschnitte
gemäß ÖNORM F 1000, November 1978, zu je
höchstens 500 m2 unterteilt sein. Lagerräume im
Erdgeschoß oder in anderen Geschoßen müssen
ebenfalls in Brandabschnitte gemäß dieser
ÖNORM unterteilt sein, wenn die Grundfläche der
Lagerräume mehr als 1000 m2 beträgt.
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(2) Aus jedem Brandabschnitt gemäß Abs. 1 muß
mindestens ein Ausgang direkt ins Freie oder über
brandbeständige Gänge in ein Stiegenhaus und ein
weiterer Ausgang in einen anderen Brandabschnitt
führen.

§ 19. Im Bereich der Zugänge zu jedem Lager-
raum gemäß § 18 Abs. 1 muß eine nasse Feuer-
löschleitung mit angeschlossenem Wandhydranten
und ein fahrbares Löschgerät mit mindestens 50 kg
Füllung, geeignet zum Löschen von Bränden der
Brandklassen A, B und C, vorhanden sein, oder es
muß ein fahrbares Kombinationslöschgerät mit
mindestens 90 kg Gesamtfüllung bereitgestellt sein,
wovon mindestens 40 kg auch einen ausreichenden
Kühleffekt entwickeln.

§ 20. In jedem Brandabschnitt gemäß § 18 Abs. 1
müssen direkt ins Freie führende Lüftungsöffnun-
gen angeordnet sein, die eine Querdurchlüftung
der Lagerräume ermöglichen und über die im Falle
einer Drucksteigerung im Raum eine Druckentla-
stung so stattfinden kann, daß die im § 74 Abs. 2
GewO 1973 umschriebenen Interessen hinreichend
geschützt bleiben.

Vorratsräume

§ 21. In einem Vorratsraum dürfen die bereitge-
stellten Druckgaspackungen höchstens ein Fünftel,
jedoch nicht mehr als insgesamt 20 m2 der Grund-
fläche des Raumes beanspruchen.

§ 22. In Vorratsräumen ist die Lagerung von
Druckgaspackungen mit Stoffen und Waren, die
leicht entzündlich sind, zB loses Papier, lose Holz-
wolle, Pappe, zur Selbstentzündung neigende
Stoffe und Waren, verboten. In großen Vorratsräu-
men dürfen neben Druckgaspackungen Stoffe oder
Waren, die leicht entzündlich sind, nur in einer
Mindestentfernung von 5 m von den Druckgaspak-
kungen gelagert werden.

§ 23. Ausgänge aus Vorratsräumen, die in
betriebsfremde Gebäudeteile führen, müssen brand-
hemmend und rauchdicht sein.

§ 24. In Vorratsräumen ist das Rauchen und das
Hantieren mit offenem Licht und Feuer verboten;
diese Verbote müssen in den Räumen selbst und an
deren Eingangstüren durch entsprechende Auf-
schriften ersichtlich sein.

§ 25. Für die erste Löschhilfe muß beim Eingang
zu einem Vorratsraum ein Handfeuerlöscher,
geeignet zur Bekämpfung von Bränden der Brand-
klassen A, B und C gemäß ÖNORM EN 2, Mai
1973, vorhanden sein. Die Füllung des Löschgerä-
tes darf 6 kg nicht unterschreiten. Das Löschgerät
muß dauernd leicht zugänglich und betriebsbereit
sein.

Verkaufsräume

§ 26. (1) Die bereitgestellten Druckgaspackun-
gen dürfen den im Betriebsanlagengenehmigungs-

bescheid festgelegten voraussichtlichen Tagesbe-
darf und die für die Darbietung des Sortiments
erforderlichen Mengen nicht überschreiten.

(2) Für Verkaufsräume mit Selbstbedienung
durch Kunden hat die Behörde in begründeten Fäl-
len auf Antrag Ausnahmen von diesem Verbot
zuzulassen, wenn in diesen Ausnahmefällen die im
§ 74 Abs. 2 GewO 1973 umschriebenen Interessen
hinreichend geschützt bleiben.

§ 27. Wenn der von den Kunden zurückzule-
gende Weg (Gehweglänge) zu Hauptausgängen
von Verkaufsräumen mehr als 20 m beträgt, müssen
Regale und Verkaufsstände für Druckgaspackun-
gen mindestens 10 m (Gehweglänge) von Haupt-
ausgängen und mindestens 5 m (Gehweglänge) von
Notausgängen entfernt angeordnet sein.

§ 28. Unterhalb und in der Nähe von Verkaufs-
ständen oder Regalen, in denen Druckgaspackun-
gen lagern, dürfen keine leicht entzündlichen
Stoffe, zB pyrotechnische Gegenstände, Gegen-
stände aus Zelluloid, Nitrolacke, gelagert werden.

§ 29. Werden in Verkaufsräumen mit Selbstbe-
dienung durch Kunden Druckgaspackungen in
Mengen zum Verkauf bereitgehalten, die über den
voraussichtlichen Tagesbedarf hinausgehen (§ 26
Abs. 2), so müssen die Regale für die Druckgaspak-
kungen wie folgt hergestellt und aufgestellt sein:

1. die Regale müssen aus unbrennbaren oder
schwer brennbaren Baustoffen, zB Holzver-
bundplatten, hergestellt sein;

2. in Regalen dürfen jeweils außer Druckgaspak-
kungen nur unverpackte unbrennbare Waren
gelagert werden;

3. im Umkreis von 2 m dürfen keine leicht ent-
zündlichen Stoffe und Waren vorrätig gehal-
ten werden; der Sicherheitsabstand von 2 m
darf an drei Seiten des Regals (Hinterwand
sowie die beiden Seitenwände) durch Wände
aus wärmedämmenden Materialien ersetzt
sein.

§ 30. Werden in Verkaufsräumen mit Selbstbe-
dienung in einem Regal Druckgaspackungen
zusammen mit anderen Waren brennbarer Art gela-
gert, so müssen diese Regale dem § 29 entsprechen
und außerdem noch wie folgt gestaltet und verwen-
det sein:

1. Fächer, in denen Druckgaspackungen aufge-
stellt sind, müssen so wärmedämmend ausge-
bildet sein, daß sie den Durchgang der Brand-
hitze von unten her unterbinden.

2. Fächer, in denen Druckgaspackungen aufge-
stellt sind, müssen an der Seite ihrer Entnah-
meöffnung mit Blenden ausgestattet sein, die
ein Übergreifen von Flammen vom unteren
Fach auf Druckgaspackungen im darüberlie-
genden Fach verhindern.

3. Eine gemeinsame Lagerung von Druckgas-
packungen und anderen Waren in einem
Regalfach ist unzulässig.
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4. Brennbare Dekorationen dürfen weder inner-
halb von Regalfächern, in denen Druckgas-
packungen aufgestellt sind, noch an Regalen,
in denen sich Druckgaspackungen befinden,
angebracht sein.

Schlußbestimmung

§ 31. Diese Verordnung tritt mit 1. Juli 1983 in
Kraft.

Staribacher

436. Verordnung des Bundesministers für
Handel, Gewerbe und Industrie vom
13. August 1982 über den Befähigungsnach-
weis für die konzessionierten Gewerbe der
Elektroinstallation der Oberstufe, der Elektro-
installation der Unterstufe und der Errichtung

von Blitzschutzanlagen

Auf Grund des § 22 Abs. 3, 8 und 9, des § 170
und des § 351 Abs. 5 der Gewerbeordnung 1973,
BGBl. Nr. 50/1974, wird verordnet:

BEFÄHIGUNGSNACHWEIS FÜR DAS
GEWERBE DER ELEKTROINSTALLATION

DER OBERSTUFE

Art des Nachweises der Befähigung

§ 1. Die Befähigung für das konzessionierte
Gewerbe der Elektroinstallation der Oberstufe
(§ 166 GewO 1973) ist nachzuweisen durch
1. Zeugnisse über

a) den erfolgreichen Besuch der Studienrich-
tung Elektrotechnik an einer inländischen
Universität,

b) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1
festgelegten Lehrganges über die zur selb-
ständigen Ausübung des Gewerbes erforder-
lichen betriebswirtschaftlichen und rechtli-
chen Kenntnisse,

c) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2
festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und

d) eine mindestens zweijährige fachliche Tätig-
keit (§ 3)

oder
2. Zeugnisse über

a) den erfolgreichen Besuch der Höheren Lehr-
anstalt für Elektrotechnik, für Elektrotech-
nik-Steuerungs- und Regeltechnik oder einer
Sonderform dieser Lehranstalten,

b) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1
festgelegten Lehrganges über die zur selb-
ständigen Ausübung des Gewerbes erforder-
lichen betriebswirtschaftlichen und rechtli-
chen Kenntnisse,

c) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2
festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und

d) eine mindestens fünfjährige fachliche Tätig-
keit (§ 3).

§ 2. Ein Zeugnis über den erfolgreichen Besuch
des Lehrganges über elektrotechnische Sicherheits-
vorschriften ist nicht mehr zu berücksichtigen,
wenn sich der Inhaber des Zeugnisses seit dem
Besuch des Lehrganges zehn Jahre lang nicht mehr
im Gewerbe der Elektroinstallation der Oberstufe,
bei Zivilingenieuren für Elektrotechnik oder in
Elektrizitätsversorgungsunternehmen fachlich betä-
tigt hat.

Fachliche Tätigkeit

§ 3. Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne
des § 1 und des § 2 ist eine Tätigkeit im Gewerbe
der Elektroinstallation der Oberstufe bei Zivilinge-
nieuren für Elektrotechnik oder in Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen zu verstehen, die geeignet
ist, die zur selbständigen Ausübung des Gewerbes
der Elektroinstallation der Oberstufe erforderli-
chen Erfahrungen und Kenntnisse, vor allem hin-
sichtlich der Planung, technischen Überwachung
und praktischen Ausführung von Installationstätig-
keiten, zu vermitteln. Mindestens die Hälfte der
Zeit der vorgeschriebenen fachlichen Tätigkeit hat
in der praktischen Ausführung von Installationstä-
tigkeiten zu bestehen.

BEFÄHIGUNGSNACHWEIS FÜR DAS
GEWERBE DER ELEKTROINSTALLATION

DER UNTERSTUFE

Art des Nachweises der Befähigung

§ 4. Die Befähigung für das konzessionierte
Gewerbe der Elektroinstallation der Unterstufe
(§ 167 GewO 1973) ist nachzuweisen durch
1. Zeugnisse über

a) den erfolgreichen Besuch der Studienrich-
tung Elektrotechnik an einer inländischen
Universität,

b) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1
festgelegten Lehrganges über die zur selb-
ständigen Ausübung des Gewerbes erforder-
lichen betriebswirtschaftlichen und rechtli-
chen Kenntnisse,

c) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2
festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und

d) eine mindestens zweijährige fachliche Tätig-
keit (§10)

oder
2. Zeugnisse über

a) den erfolgreichen Besuch der Höheren Lehr-
anstalt für Elektrotechnik, für elektrische
Nachrichtentechnik und Elektronik, für
Elektrotechnik-Steuerungs- und Regeltech-
nik, für Elektronik und biomedizinische
Technik, oder einer Sonderform dieser Lehr-
anstalten,
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b) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1
festgelegten Lehrganges über die zur selb-
ständigen Ausübung des Gewerbes erforder-
lichen betriebswirtschaftlichen und rechtli-
chen Kenntnisse,

c) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2
festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und

d) eine mindestens dreijährige fachliche Tätig-
keit (§ 10)

oder
3. Zeugnisse über

a) den erfolgreichen Besuch der Fachschule für
Elektrotechnik oder einer Sonderform dieser
Schule,

b) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1
festgelegten Lehrganges über die zur selb-
ständigen Ausübung des Gewerbes erforder-
lichen betriebswirtschaftlichen und rechtli-
chen Kenntnisse,

c) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2
festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und

d) eine mindestens vierjährige fachliche Tätig-
keit (§ 10)

oder
4. das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte Kon-
zessionsprüfung (§§ 6 bis 14).

§ 5. Ein Zeugnis über den erfolgreichen Besuch
des Lehrganges über elektrotechnische Sicherheits-
vorschriften oder über die erfolgreich abgelegte
Konzessionsprüfung ist nicht mehr zu berücksichti-
gen, wenn sich der Inhaber des Zeugnisses seit dem
Besuch des Lehrganges oder seit der Konzessions-
prüfung zehn Jahre lang nicht mehr im Gewerbe
der Elektroinstallation der Unterstufe, im Gewerbe
der Elektroinstallation der Oberstufe, bei Zivilinge-
nieuren für Elektrotechnik oder in Elektrizitätsver-
sorgungsunternehmen fachlich betätigt hat.

Gegenstände der Konzessionsprüfung

§ 6. (1) Die Konzessionsprüfung gemäß § 4 Z 4
besteht aus einer schriftlichen und einer mündli-
chen Prüfung. Der Zeitraum zwischen dem Ende
der schriftlichen und dem Beginn der mündlichen
Prüfung darf einen Tag nicht unterschreiten und
vier Wochen nicht überschreiten.

(2) Die schriftliche Prüfung hat sich auf die Aus-
arbeitung einfacher Projekte von Anlagen im
Bereich der im § 167 GewO 1973 festgelegten Lei-
stungs- und Spannungsgrenzen zu erstrecken und
die Sachgebiete
1. Gewinnung, Speicherung und Umformung elek-

trischer Energie,
2. Fortleitung und Verteilung elektrischer Energie,
3. Gebrauch elektrischer Energie einschließlich der

Steuerung, Regelung und Überwachung und
4. Blitzschutz
zu umfassen. Bei der Ausarbeitung ist auf die gel-
tenden elektrotechnischen Sicherheitsvorschriften

und Vorschriften über die Normalisierung und
Typisierung (SNT-Vorschriften), den jeweiligen
Stand der Technik und die Wirtschaftlichkeit der
Anlage Bedacht zu nehmen.

(3) Die Prüfungsaufgaben sind so zu stellen, daß
sie vom Prüfling in 30 Stunden ausgearbeitet wer-
den können. Nach 35 Stunden, die zu gleichen Tei-
len auf fünf aufeinanderfolgende Werktage aufzu-
teilen sind, wobei jedoch der Samstag unberück-
sichtigt bleiben darf, ist die schriftliche Prüfung zu
beenden.

(4) Die mündliche Prüfung besteht aus zwei Tei-
len. Der erste Teil darf außer in begründeten Aus-
nahmefällen nicht kürzer als 40 Minuten und nicht
länger als 60 Minuten dauern. Der zweite Teil darf
außer in begründeten Ausnahmefällen nicht kürzer
als 20 Minuten und nicht länger als 40 Minuten
dauern.

(5) Im ersten Teil der mündlichen Prüfung sind
dem Prüfling Fragen über die für die selbständige
Ausübung des Gewerbes der Elektroinstallation der
Unterstufe notwendigen Kenntnisse aus techni-
schem Allgemeinwissen, theoretisch- und praktisch-
technischem Fachwissen einschließlich der Kennt-
nisse über Maßnahmen zur sinnvollen Nutzung
von Energie, der elektrotechnischen Sicherheitsvor-
schriften, Vorschriften über die Normalisierung
und Typisierung (SNT-Vorschriften), Normen und
Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeits-
schutz zu stellen.

(6) Im zweiten Teil der mündlichen Prüfung sind
dem Prüfling Fragen über die für die selbständige
Ausübung des Gewerbes der Elektroinstallation der
Unterstufe notwendigen Kenntnisse über volkswirt-
schaftliche und betriebswirtschaftliche Grundbe-
griffe, über Buchhaltung, Lohnverrechnung,
Schrift- und Zahlungsverkehr, Kostenrechnung,
Kalkulation, über das Steuerrecht, über Grundsätze
des bürgerlichen Rechtes und des Handelsrechtes,
über das Arbeitsrecht einschließlich der Kollektiv-
verträge und der Organisation der Kammern für
Arbeiter und Angestellte, das Gewerberecht ein-
schließlich der Organisation der Kammern der
gewerblichen Wirtschaft, das Konsumentenschutz-
recht, das Preisrecht, das Wettbewerbsrecht und
das Sozialversicherungsrecht zu stellen.

(7) Der zweite Teil der mündlichen Prüfung
(Abs. 6) entfällt, wenn der Prüfungswerber durch
Zeugnisse nachweist
1. die erfolgreiche Ablegung einer Meisterprüfung,
2. die erfolgreiche Ablegung einer Konzessions-

prüfung, bei der betriebswirtschaftliche und
rechtliche Kenntnisse nachzuweisen waren,
oder

3. den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1
festgelegten Lehrganges über die zur selbständi-
gen Ausübung des Gewerbes erforderlichen
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kennt-
nisse.
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Prüfungskommission

§ 7. Die Zahl der anderen Fachleute der Prü-
fungskommission (§ 351 Abs. 2 GewO 1973)
beträgt drei. Eine dieser Personen muß in einem
Beruf tätig sein, für dessen Ausübung einschlägige
Kenntnisse auf dem Gebiete der Rechtskunde not-
wendig sind, eine muß die Studienrichtung Elektro-
technik an einer inländischen Universität erfolg-
reich besucht haben und in einem Beruf tätig sein,
für dessen Ausübung einschlägige Kenntnisse mit
Beziehung auf die Leistungen des Gewerbes der
Elektroinstallation der Unterstufe notwendig sind,
und eine muß die Studienrichtung Elektrotechnik
an einer inländischen Universität erfolgreich
besucht haben und an einer Höheren Lehranstalt
für Elektrotechnik oder einer Sonderform dieser
Lehranstalt als Lehrer tätig sein. Erfüllt eine der
beiden erstgenannten Personen die Voraussetzun-
gen des § 351 Abs. 2 zweiter Halbsatz GewO 1973,
so darf sie zum Vorsitzenden der Prüfungskommis-
sion bestellt werden.

Prüfungstermin

§ 8. Der Landeshauptmann hat in jedem Jahr
mindestens einen Termin für die Abhaltung der
Konzessionsprüfung festzulegen und zu veranlas-
sen, daß dieser Termin spätestens drei Monate vor
Beginn der Konzessionsprüfung im Amtsblatt des
Amtes der Landesregierung und im Mitteilungsblatt
der für seinen Bereich zuständigen Landeskammer
der gewerblichen Wirtschaft verlautbart wird.

Voraussetzungen für die Zulassung zur Konzessions-
prüfung

§ 9. Zur Konzessionsprüfung ist zuzulassen, wer
durch Zeugnisse nachweist
1. a) die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschluß-

prüfung im Lehrberuf Betriebselektriker,
Elektroinstallateur, Elektromechaniker und
-maschinenbauer, Elektromechaniker für
Schwachstrom, Elektromechaniker für Stark-
strom oder Starkstrommonteur
oder

b) den erfolgreichen Besuch einer Schule, durch
den die Lehrabschlußprüfung in einem der in
der lit. a genannten Lehrberufe auf Grund
von Vorschriften gemäß § 28 des Berufsaus-
bildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, in der
Fassung der Berufsausbildungsgesetz-
Novelle 1978, BGBl. Nr. 22, ersetzt wird,
oder

c) den erfolgreichen Besuch der Fachschule für
elektrische Nachrichtentechnik und Elektro-
nik oder für Hochfrequenz- und Rundfunk-
technik

und
2. eine mindestens sechsjährige, im Falle der Z 1

lit. a nicht im Rahmen eines Lehrverhältnisses
zurückgelegte, fachliche Tätigkeit (§ 10).

Fachliche Tätigkeit

§ 10. Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne
des § 4 Z 1 bis 3, des § 5 und des § 9 Z 2 ist eine
Tätigkeit im Gewerbe der Elektroinstallation der
Unterstufe, im Gewerbe der Elektroinstallation der
Oberstufe, bei Zivilingenieuren für Elektrotechnik
oder in Elektrizitätsversorgungsunternehmen zu
verstehen, die geeignet ist, die zur selbständigen
Ausübung des Gewerbes der Elektroinstallation der
Unterstufe erforderlichen Erfahrungen und Kennt-
nisse, vor allem hinsichtlich der Planung, techni-
schen Überwachung und Ausführung von Installa-
tionstätigkeiten, zu vermitteln. Mindestens die
Hälfte der Zeit der vorgeschriebenen fachlichen
Tätigkeit hat in der praktischen Ausführung von
Installationstätigkeiten zu bestehen.

Ansuchen um Zulassung zur Konzessionsprüfung

§ 11. (1) Das Ansuchen um Zulassung zur Kon-
zessionsprüfung hat der Prüfungswerber spätestens
acht Wochen vor dem festgelegten Prüfungstermin
beim Landeshauptmann einzubringen.

(2) Dem Ansuchen um Zulassung zur Konzes-
sionsprüfung sind
1. die zum Nachweis des Vor- und Familienna-

mens dienenden Urkunden,
2. die zum Nachweis der Erfüllung der Vorausset-

zungen für die Zulassung erforderlichen Belege,
3. der Nachweis über die Entrichtung der Prü-

fungsgebühr,
4. im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen

gemäß § 6 Abs. 7 für das Entfallen des zweiten
Teiles der mündlichen Prüfung die zum Nach-
weis dieser Voraussetzungen erforderlichen
Belege und

5. im Falle der Erfüllung der Voraussetzungen für
den Entfall des Prüfungsteiles Ausbilderprüfung
(§ 23 a Abs. 2 GewO 1973) die zum Nachweis
dieser Voraussetzung erforderlichen Belege

anzuschließen.

Ladung zur Konzessionsprüfung

§ 12. Wenn der Prüfungswerber zur Konzes-
sionsprüfung zugelassen worden ist, so ist er recht-
zeitig zur Konzessionsprüfung zu laden. In der
Ladung sind dem Prüfungswerber Zeit und Ort der
Konzessionsprüfung, die Gegenstände der schriftli-
chen und mündlichen Prüfung (§ 6 Abs. 2, 5 und 6)
sowie jene Unterlagen und Hilfsmittel, die er für
die schriftliche Prüfung mitzubringen hat, bekannt-
zugeben.

Prüfungsgebühr

§ 13. (1) Der Prüfungswerber hat als Kostenbei-
trag zur Durchführung der Konzessionsprüfung
eine Prüfungsgebühr von 30 vH, bei Entfall des
zweiten Teiles der mündlichen Prüfung gemäß § 6
Abs. 7 eine Prüfungsgebühr von 25 vH des Gehal-
tes eines Bundesbeamten der Dienstklasse V,
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Gehaltsstufe 2 einschließlich einer allfälligen Teue-
rungszulage an den Landeshauptmann zu entrich-
ten. Die sich gemäß der vorstehenden Regelung
ergebenden Prüfungsgebühren sind auf jeweils
durch 50 teilbare Schillingbeträge aufzurunden.

(2) Wenn der Prüfungswerber die Prüfungsge-
bühr selbst zu tragen hat und nachweist, daß die
Entrichtung der Prüfungsgebühr in der sich aus
Abs. 1 ergebenden Höhe wegen seiner Einkom-
mensverhältnisse oder Sorgepflichten eine erhebli-
che wirtschaftliche Härte darstellt, so ist die Prü-
fungsgebühr entsprechend den Einkommensver-
hältnissen und Sorgepflichten des Prüfungswerbers
bis auf zwei Fünftel der sich aus Abs. 1 ergebenden
jeweiligen Prüfungsgebühr zu ermäßigen.

(3) Zur Bezahlung der Entschädigung an die
Mitglieder der Prüfungskommission hat der Lan-
deshauptmann neun Zehntel der Prüfungsgebühr
auf die Mitglieder der Prüfungskommission zu glei-
chen Teilen aufzuteilen. Das verbleibende Zehntel
ist zur Abdeckung des durch die Abhaltung der
Konzessionsprüfung entstandenen sonstigen beson-
deren Verwaltungsaufwandes zu verwenden.

(4) Die Aufteilung auf die Mitglieder der Prü-
fungskommission hat derart zu erfolgen, daß
zunächst der zur Entschädigung der Mitglieder der
Prüfungskommission zur Verfügung stehende
Betrag in so viele gleiche Teilbeträge geteilt wird,
wie die Summe der gesamten Zahl der Mitglieder
der Prüfungskommission und der zweifachen Zahl
jener Mitglieder der Prüfungskommission, die mit
der Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben für die
schriftliche Prüfung und mit der Korrektur der
schriftlichen Prüfungsarbeiten befaßt waren, ergibt.
Mitglieder der Prüfungskommission, die mit der
Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben für die schrift-
liche Prüfung und mit der Korrektur der schriftli-
chen Prüfungsarbeiten befaßt waren, erhalten je
drei Teilbeträge; die anderen Mitglieder der Prü-
fungskommission erhalten je einen Teilbetrag.

(5) Die Prüfungsgebühr ist dem Prüfungswerber
vom Landeshauptmann zur Gänze zurückzuerstat-
ten, wenn der Prüfungswerber
1. zur Prüfung nicht zugelassen wird,
2. spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin

die Bekanntgabe, vom Prüfungstermin zurück-
zutreten, eingeschrieben zur Post gibt
oder

3. nachweist, daß er an der termingemäßen Able-
gung der Prüfung ohne sein Verschulden verhin-
dert war.

Zeugnis

§ 14. Auf Grund des Beschlusses der Prüfungs-
kommission hat der Landeshauptmann dem
Geprüften über die bestandene Konzessionsprü-
fung ein Zeugnis entsprechend der Anlage 3 zu die-
ser Verordnung auszustellen (§ 350 Abs. 6 GewO
1973).

BEFÄHIGUNGSNACHWEIS FÜR DAS
GEWERBE DER ERRICHTUNG VON BLITZ-

SCHUTZANLAGEN
Art des Nachweises der Befähigung

§ 15. Die Befähigung für das konzessionierte
Gewerbe der Errichtung von Blitzschutzanlagen
(§ 169 GewO 1973) ist nachzuweisen durch
1. Zeugnisse über die Befähigung für das konzes-

sionierte Gewerbe der Elektroinstallation der
Oberstufe (§ 166 GewO 1973) oder für das kon-
zessionierte Gewerbe der Elektroinstallation der
Unterstufe (§ 167 GewO 1973)

oder
2. Zeugnisse über

a) den erfolgreichen Besuch der Studienrich-
tung Elektrotechnik an einer inländischen
Universität,

b) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1
festgelegten Lehrganges über die zur selb-
ständigen Ausübung des Gewerbes erforder-
lichen betriebswirtschaftlichen und rechtli-
chen Kenntnisse,

c) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2
festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und

d) eine mindestens einjährige fachliche Tätig-
keit (§21)

oder
3. Zeugnisse über

a) den erfolgreichen Besuch der Höheren Lehr-
anstalt für Elektrotechnik, für elektrische
Nachrichtentechnik und Elektronik, für
Elektrotechnik-Steuerungs- und Regeltech-
nik, für Elektronik und biomedizinische
Technik oder einer Sonderform dieser Lehr-
anstalten,

b) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1
festgelegten Lehrganges über die zur selb-
ständigen Ausübung des Gewerbes erforder-
lichen betriebswirtschaftlichen und rechtli-
chen Kenntnisse,

c) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2
festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und

d) eine mindestens zweijährige fachliche Tätig-
keit (§21)

oder
4. Zeugnisse über

a) den erfolgreichen Besuch der Fachschule für
Elektrotechnik, oder einer Sonderform dieser
Schule,

b) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1
festgelegten Lehrganges über die zur selb-
ständigen Ausübung des Gewerbes erforder-
lichen betriebswirtschaftlichen und rechtli-
chen Kenntnisse,

c) den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 2
festgelegten Lehrganges über elektrotechni-
sche Sicherheitsvorschriften und

d) eine mindestens dreijährige fachliche Tätig-
keit (§ 21)

oder
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5. durch das Zeugnis über die erfolgreich abgelegte
Konzessionsprüfung (§§ 17 bis 25).

§ 16. Ein Zeugnis über den erfolgreichen Besuch
des Lehrganges über elektrotechnische Sicherheits-
vorschriften oder über die erfolgreich abgelegte
Konzessionsprüfung ist nicht mehr zu berücksichti-
gen, wenn sich der Inhaber des Zeugnisses seit dem
Besuch des Lehrganges oder seit der Konzessions-
prüfung zehn Jahre lang nicht mehr im Gewerbe
der Errichtung von Blitzschutzanlagen, im
Gewerbe der Elektroinstallation der Oberstufe, im
Gewerbe der Elektroinstallation der Unterstufe, bei
Zivilingenieuren für Elektrotechnik oder in Elektri-
zitätsversorgungsunternehmen fachlich betätigt hat.

Gegenstände der Konzessionsprüfung

§ 17. (1) Die Konzessionsprüfung gemäß § 15
Z 5 besteht aus einer schriftlichen und einer münd-
lichen Prüfung. Der Zeitraum zwischen dem Ende
der schriftlichen und dem Beginn der mündlichen
Prüfung darf einen Tag nicht unterschreiten und
vier Wochen nicht überschreiten.

(2) Die schriftliche Prüfung hat sich auf die Aus-
arbeitung eines Projektes einer Blitzschutzanlage
einschließlich der Bestimmung der erforderlichen
Fangvorrichtungen, Ableitungen und Erdungsanla-
gen unter Berücksichtigung der geltenden elektro-
technischen Sicherheitsvorschriften und Vorschrif-
ten über die Normalisierung und Typisierung
(SNT-Vorschriften) für die Errichtung und Über-
prüfung von Blitzschutzanlagen zu erstrecken.

(3) Die Prüfungsaufgabe ist so zu stellen, daß sie
vom Prüfling in sechs Stunden ausgearbeitet wer-
den kann. Nach sieben Stunden ist die schriftliche
Prüfung, die an einem Tag stattzufinden hat, zu
beenden.

(4) Die mündliche Prüfung besteht aus zwei Tei-
len. Der erste und der zweite Teil der mündlichen
Prüfung dürfen jeweils außer in begründeten Aus-
nahmefällen nicht kürzer als 20 Minuten und nicht
länger als 40 Minuten dauern.

(5) Im ersten Teil der mündlichen Prüfung sind
dem Prüfling Fragen über die für die selbständige
Ausübung des Gewerbes der Errichtung von Blitz-
schutzanlangen notwendigen Kenntnisse aus tech-
nischem Allgemeinwissen, theoretisch- und prak-
tisch-technischem Fachwissen einschließlich der
Kenntnisse der elektrotechnischen Sicherheitsvor-
schriften, Vorschriften über die Normalisierung
und Typisierung (SNT-Vorschriften), Normen und
Vorschriften über Unfallverhütung und Arbeits-
schutz zu stellen.

(6) Im zweiten Teil der mündlichen Prüfung sind
dem Prüfling Fragen über die für die selbständige
Ausübung des Gewerbes der Errichtung von Blitz-
schutzanlagen notwendigen Kenntnisse über volks-
wirtschaftliche und betriebswirtschaftliche Grund-
begriffe, über Buchhaltung, Lohnverrechnung,

Schrift- und Zahlungsverkehr, Kostenrechnung,
Kalkulation, über das Steuerrecht, über Grundsätze
des bürgerlichen Rechtes und des Handelsrechtes,
über das Arbeitsrecht einschließlich der Kollektiv-
verträge und der Organisation der Kammern für
Arbeiter und Angestellte, das Gewerberecht ein-
schließlich der Organisation der Kammern der
gewerblichen Wirtschaft, das Konsumentenschutz-
recht, das Preisrecht, das Wettbewerbsrecht und
das Sozialversicherungsrecht zu stellen.

(7) Der zweite Teil der mündlichen Prüfung
(Abs. 6) entfällt, wenn der Prüfungswerber durch
Zeugnisse nachweist
1. die erfolgreiche Ablegung einer Meisterprüfung,
2. die erfolgreiche Ablegung einer Konzessions-

prüfung, bei der betriebswirtschaftliche und
rechtliche Kenntnisse nachzuweisen waren,
oder

3. den erfolgreichen Besuch des in der Anlage 1
festgelegten Lehrganges über die zur selbständi-
gen Ausübung des Gewerbes erforderlichen
betriebswirtschaftlichen und rechtlichen Kennt-
nisse.

Prüfungskommission

§ 18. Die Zahl der anderen Fachleute der Prü-
fungskommission (§351 Abs. 2 GewO 1973)
beträgt drei. Eine dieser Personen muß in einem
Beruf tätig sein, für dessen Ausübung einschlägige
Kenntnisse auf dem Gebiete der Rechtskunde not-
wendig sind, eine muß die Studienrichtung Elektro-
technik an einer inländischen Universität erfolg-
reich besucht haben und in einem Beruf tätig sein,
für dessen Ausübung einschlägige Kenntnisse mit
Beziehung auf die Leistungen des Gewerbes der
Errichtung von Blitzschutzanlagen notwendig sind,
und eine muß die Studienrichtung Elektrotechnik
an einer inländischen Universität erfolgreich
besucht haben und an einer Höheren Lehranstalt
für Elektrotechnik oder einer Sonderform dieser
Lehranstalt als Lehrer tätig sein. Erfüllt eine der
beiden erstgenannten Personen die Voraussetzun-
gen des § 351 Abs. 2 zweiter Halbsatz GewO 1973,
so darf sie zum Vorsitzenden der Prüfungskommis-
sion bestellt werden.

Prüfungstermin

§ 19. Der Landeshauptmann hat in jedem Jahr
mindestens einen Termin für die Abhaltung der
Konzessionsprüfung festzulegen und zu veranlas-
sen, daß dieser Termin spätestens drei Monate vor
Beginn der Konzessionsprüfung im Amtsblatt des
Amtes der Landesregierung und im Mitteilungsblatt
der für seinen Bereich zuständigen Landeskammer
der gewerblichen Wirtschaft verlautbart wird.

Voraussetzungen für die Zulassung zur Konzessions-
prüfung

§ 20. Zur Konzessionsprüfung ist zuzulassen,
wer durch Zeugnisse nachweist
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1. a) die erfolgreiche Ablegung der Lehrabschluß-
prüfung im Lehrberuf Betriebselektriker,
Elektroinstallateur, Elektromechaniker und
-maschinenbauer, Elektromechaniker für
Schwachstrom, Elektromechaniker für Stark-
strom oder Starkstrommonteur
oder

b) den erfolgreichen Besuch einer Schule, durch
den die Lehrabschlußprüfung in einem der in
der lit. a genannten Lehrberufe auf Grund
von Vorschriften gemäß § 28 des Berufsaus-
bildungsgesetzes, BGBl. Nr. 142/1969, in der
Fassung der Berufsausbildungsgesetz-
Novelle 1978, BGBl. Nr. 232, ersetzt wird,
oder

c) den erfolgreichen Besuch der Fachschule für
elektrische Nachrichtentechnik und Elektro-
nik oder für Hochfrequenz- und Rundfunk-
technik

und
2. eine mindestens dreijährige, im Falle der Z 1

lit. a nicht im Rahmen eines Lehrverhältnisses
zurückgelegte, fachliche Tätigkeit (§ 21).

Fachliche Tätigkeit

§ 21. Unter einer fachlichen Tätigkeit im Sinne
des § 15 Z 2 bis 4, des § 16 und des § 20 Z 2 ist eine
Tätigkeit im Gewerbe der Errichtung von Blitz-
schutzanlagen, im Gewerbe der Elektroinstallation
der Oberstufe, im Gewerbe der Elektroinstallation
der Unterstufe, bei Zivilingenieuren für Elektro-
technik oder in Elektrizitätsversorgungsunterneh-
men zu verstehen, die geeignet ist, die zur selbstän-
digen Ausübung des Gewerbes der Errichtung von
Blitzschutzanlagen erforderlichen Erfahrungen und
Kenntnisse, vor allem hinsichtlich der Planung,
technischen Überwachung und praktischen Ausfüh-
rung der Errichtung von Blitzschutzanlagen zu ver-
mitteln. Mindestens ein Drittel der Zeit der vorge-
schriebenen fachlichen Tätigkeit hat in der prakti-
schen Ausführung von Arbeiten zur Errichtung von
Blitzschutzanlagen zu bestehen.

Ansuchen um Zulassung zur Konzessionsprüfung

§ 22. (1) Das Ansuchen um Zulassung zur Kon-
zessionsprüfung hat der Prüfungswerber spätestens
acht Wochen vor dem festgelegten Prüfungstermin
beim Landeshauptmann einzubringen.

(2) Dem Ansuchen um Zulassung zur Konzes-
sionsprüfung sind
1. die zum Nachweis des Vor- und Familienna-

mens dienenden Urkunden,
2. die zum Nachweis der Erfüllung der Vorausset-

zungen für die Zulassung erforderlichen Belege,
3. der Nachweis über die Entrichtung der Prü-

fungsgebühr,
4. im Falle des Vorliegens der Voraussetzungen

gemäß § 17 Abs. 7 für das Entfallen des zweiten
Teiles der mündlichen Prüfung die zum Nach-

weis dieser Voraussetzungen erforderlichen
Belege und

5. im Falle der Erfüllung der Voraussetzungen für
den Entfall des Prüfungsteiles Ausbilderprüfung
(§ 23 a Abs. 2 GewO 1973) die zum Nachweis
dieser Voraussetzungen erforderlichen Belege

anzuschließen.

Ladung zur Konzessionsprüfung

§ 23. Wenn der Prüfungswerber zur Konzes-
sionsprüfung zugelassen worden ist, so ist er recht-
zeitig zur Konzessionsprüfung zu laden. In der
Ladung sind dem Prüfungswerber Zeit und Ort der
Konzessionsprüfung, die Gegenstände der schriftli-
chen und mündlichen Prüfung (§17 Abs. 2, 5 und
6) sowie jene Unterlagen und Hilfsmittel, die er für
die schriftliche Prüfung mitzubringen hat, bekannt-
zugeben.

Prüfungsgebühr

§ 24. (1) Der Prüfungswerber hat als Kostenbei-
trag zur Durchführung der Konzessionsprüfung
eine Prüfungsgebühr von 12 vH, bei Entfall des
zweiten Teiles der mündlichen Prüfung gemäß § 17
Abs. 7 eine Prüfungsgebühr von 10 vH des Gehal-
tes eines Bundesbeamten der Dienstklasse V,
Gehaltsstufe 2 einschließlich einer allfälligen Teue-
rungszulage an den Landeshauptmann zu entrich-
ten. Die sich gemäß der vorstehenden Regelung
ergebenden Prüfungsgebühren sind auf jeweils
durch 50 teilbare Schillingbeträge aufzurunden.

(2) Wenn der Prüfungswerber die Prüfungsge-
bühr selbst zu tragen hat und nachweist, daß die
Entrichtung der Prüfungsgebühr in der sich aus
Abs. 1 ergebenden Höhe wegen seiner Einkom-
mensverhältnisse oder Sorgepflichten eine erhebli-
che wirtschaftliche Härte darstellt, so ist die Prü-
fungsgebühr entsprechend den Einkommensver-
hältnissen und Sorgepflichten des Prüfungswerbers
bis auf zwei Fünftel der sich aus Abs. 1 ergebenden
jeweiligen Prüfungsgebühr zu ermäßigen.

(3) Zur Bezahlung der Entschädigung an die
Mitglieder der Prüfungskommission hat der Lan-
deshauptmann neun Zehntel der Prüfungsgebühr
auf die Mitglieder der Prüfungskommission zu glei-
chen Teilen aufzuteilen. Das verbleibende Zehntel
ist zur Abdeckung des durch die Abhaltung der
Konzessionsprüfung entstandenen sonstigen beson-
deren Verwaltungsaufwandes zu verwenden.

(4) Die Aufteilung auf die Mitglieder der Prü-
fungskommission hat derart zu erfolgen, daß
zunächst der zur Entschädigung der Mitglieder der
Prüfungskommission zur Verfügung stehende
Betrag in so viele gleiche Teilbeträge geteilt wird,
wie die Summe der gesamten Zahl der Mitglieder
der Prüfungskommission und der zweifachen Zahl
jener Mitglieder der Prüfungskommission, die mit
der Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben für die
schriftliche Prüfung und mit der Korrektur der
schriftlichen Prüfungsarbeiten befaßt waren, ergibt.
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Mitglieder der Prüfungskommission, die mit der
Ausarbeitung der Prüfungsaufgaben für die schrift-
liche Prüfung und mit der Korrektur der schriftli-
chen Prüfungsarbeiten befaßt waren, erhalten je
drei Teilbeträge; die anderen Mitglieder der Prü-
fungskommission erhalten je einen Teilbetrag.

(5) Die Prüfungsgebühr ist dem Prüfungswerber
vom Landeshauptmann zur Gänze zurückzuerstat-
ten, wenn der Prüfungswerber
1. zur Prüfung nicht zugelassen wird,
2. spätestens drei Wochen vor dem Prüfungstermin

die Bekanntgabe, vom Prüfungstermin zurück-
zutreten, eingeschrieben zur Post gibt
oder

3. nachweist, daß er an der termingemäßen Able-
gung der Prüfung ohne sein Verschulden verhin-
dert war.

Zeugnis

§ 25. Auf Grund des Beschlusses der Prüfungs-
kommission hat der Landeshauptmann dem
Geprüften über die bestandene Konzessionsprü-
fung ein Zeugnis entsprechend der Anlage 3 zu die-
ser Verordnung auszustellen (§ 350 Abs. 6 GewO
1973).

ÜBERGANGS- UND SCHLUSSBESTIMMUN-
GEN

§ 26. Zeugnisse über die erfolgreich abgelegte
Konzessionsprüfung für das Gewerbe der Elektro-
installation der Unterstufe, die gemäß der im § 375
Abs. 1 Z 59 GewO 1973 angeführten Rechtsvor-
schrift erworben worden sind, gelten als Zeugnisse
über die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung
für das Gewerbe der Elektroinstallation der Unter-
stufe im Sinne dieser Verordnung. Zeugnisse über
die erfolgreich abgelegte Konzessionsprüfung für
das Gewerbe der Errichtung von Blitzschutzanla-
gen, die gemäß der im § 375 Abs. 1 Z 59 GewO
1973 angeführten Rechtsvorschrift erworben wor-
den sind, gelten als Zeugnisse über die erfolgreich
abgelegte Konzessionsprüfung für das Gewerbe der
Errichtung von Blitzschutzanlagen im Sinne dieser
Verordnung.

§ 27. (1) Diese Verordnung tritt mit 1. März
1983 in Kraft.

(2) Gemäß § 375 Abs. 1 GewO 1973 treten die
unter der Z 59 dieser Gesetzesstelle angeführten
Bestimmungen des Art. I §§ 32 bis 42, 44 bis 56 und
58 bis 60 der Befähigungsnachweisverordnung
1965, BGBl. Nr. 231, mit Ablauf des 28. Feber 1983
außer Kraft.

(3) Art. III und Art. IV der Verordnung des Bun-
desministers für Handel, Gewerbe und Industrie
vom 12. Jänner 1978, BGBl. Nr. 61, mit der Prü-
fungsgebühren für einige konzessionierte Gewerbe
neu festgelegt werden, treten mit Ablauf des
28. Feber 1983 außer Kraft.

Staribacher

Anlage 1

Lehrgang über betriebswirtschaftliche und rechtli-
che Kenntnisse

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsin-
stitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft
oder an einer vergleichbaren sonstigen nichtschuli-
schen berufsbildenden Einrichtung zu absolvieren.

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende
Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegen-
stand angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden
zu erstrecken:

3. Die Gesamtzahl der Lehrstunden des Lehrgan-
ges hat mindestens 115 zu betragen.

Anlage 2

Lehrgang über elektrotechnische Sicherheitsvor-
schriften

1. Der Lehrgang ist am Wirtschaftsförderungsin-
stitut einer Kammer der gewerblichen Wirtschaft
oder an einer vergleichbaren sonstigen nichtschuli-
schen berufsbildenden Einrichtung zu absolvieren.

2. Der Lehrgang hat sich jedenfalls auf folgende
Gegenstände mit der für den jeweiligen Gegen-
stand angegebenen Mindestzahl der Lehrstunden
zu erstrecken:
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Anlage 3


